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zitiert Dnvn B übersehen) und ihn als sa jente de dictam senten-
tiam“ charakterisiert, die von Holl übersehene Feststellung, dafß Orı nes 1m Prolog
des Psalmenkommentars (Epiphanius, Pan. . 64, 7 Holl I 416, 26 f£.) die Kombi-
natıon VO  - I D mt 352 zıtiert, lassen Chadwick die These vertreten, Sextus se1
Christ SCWESCH, der ZW. 180246 1m Geiste der christlichen Apologetik Alexandriens
bemüht war, ogriech. Moralweisheit stoischer und pythagoräischer Provenjenz nach SC-
ringer Korrektur dem Christentum einzuverleıiben. Erst aus der Polemik zwiıschen
ufın un-: Hıeronymus 1St durch letzteren die These VO  3 Sextus dem Pythagoräer
geboren worden, dann ISI spater s Dekretalien) wieder verworten werden.
Entscheidend für diese These 1St die innere Sachkritik und der Vergleich zwischen
Sextus einerseits, Clitarchus un den VO Porphyrius benutzten Pythagoräischen
Sprüchen andererseits. Dabei verwirft die Auffassung Elters, die Epıtome des
Clitarchus se1 eın Auszug Aaus Sextus. Er ne1gt dazu, dafß neben der christianisıerten
Gestalt (DEXtus) ıne heidnische 1in Form der Pythagorassprüche (Porphyrius) bestan-
den habe, die unabhängig voneiınander Unabhängig VO  3 Sextus habe
Clitarchus ıtome) Aaus eiıner gemeinsamen Grundquelle geschöpft, der umgekehrt
bilde Clitar us 1n noch undezimierter Form die Quelle für Sextus. In etztem
Punkte bleibt sich des hypothetischen Charakters seiner LOösung bewußt. Viel-
leicht 1St von ihm ZUWeN1g die Möglichkeit 1Ns Auge gefafßt worden, ob Sextus nıcht
auch hellenistischer Jude gewesen seıin könnte, dessen Heımat INall allerdings leichtalls
ın Alexandrien suchen müßte. W as 154 als Anzeichen des Christianisierungs-
PrFOZESSCS NnNt, aäfßt sich urchaus 1m Munde eınes hellenistischen Juden denken.
Hatte man nıcht in der alexandrinischen Judenschaft xroße Erfahrung in der Assimi1-
lierung heidnischer Popularphilosophie, nd begegnete nıcht gerade der Neupythago-
1smus (Numeni0s) dem Judentum miıt oroßer Sympathie? Immerhin dürfte deut-
lich geworden se1N, da{fß Sextus tür die altchristliche Moraltheologie durch grofße
Bedeutung >>  HNCN hat, W as NUr. 1n sparsamen Strichen VO  $ ihm angedeutet 1SE.
Hoftfen WIrF, da{ß der Editor mit dieser Studie uns 1U die Vorar  iten für eine mMOonO-

graphische Geschichtsstudie über die altchristliche Et-hik\ gegeben hat!
AndresenM arbmf g

Eduard Schwartz Ge5ämnäelt\e\8chriften. 4. Ban»d:k Zur Geschichte
der alten Kirche und iıhres Rechts
M 44 — Berlin (de Gruyter) 19'60. A 344 d geb

Ein Jahr nach dem dritten lıegt nun auch der vierte and der gesammelten
Schriften VON Schwartz VOT, ebentalls VO  5 Eltester un H.- Altendorf be-
eu Die Herausgeber haben es darauf abgestellt, AuUs dem großen Schatz des
Schwartz’schen Lebenswerkes solche N!  cht selbständig erschienenen Arbeiten Worte
kommen Zu lassen, „d1e yrößere Perioden der Probleme überblick un: damit die
AÄAnsıchten des Vertassers VO! Ablauf und den treibenden Kräften der Kirchen-
geschichte erkennen lassen“ (S V)S und ıhre diesem Gesichtspunkt getroffene
Auswahl VOo  5 vier Arbeiten 1st cchr ylücklich. Den Anfang macht der von Schwartz
als proviısorischer Abschlufß seiner „Abhandlun Zur Geschichte des Athanasıus“
gedachte Aufsatz „Zur Kirchengeschichte des ahrhunderts“ f AUS ZN 3 ’

dessen Abdruck 1n Band IIL aus Platzmangel nıcht mehr möglich WAafl;
rt von Konstantıns zur endgültigen Liquidierung des ariıanıschen Streites

durch die Beilegung des antiochenischen Schismas Als Weiterführung dieser Darstel-
lung kann man ansehen die letztlich Aaus der Arbeit den Konzilsakten geflossenen,

zweiıter und vierter Stelle abgedruckten Aufsätze „Über die Reichskonzilien VO
Theodosius bis Justinian“ S 137 E 9 aus Zeitschr.. d. Sav.-Stiftung Rechtsgesch. 42,

an. Abt. 11 1L9ZE und Zr Kirchen olitik Justinjans“ fi) aus Abh
Bayer. Akad . Wissensch., phil.-hist Cis 1940, allerdings ohne die dort edierten
Vigilus-Briefe). Es entfaltet sich VO  $ den Augen des Lesers eın durchgehendes ıld

V3von zweieinhalb Jahrhunderten Kirchengeschichte, dessen sachliche Geschlossenheit In
Konsequenz begründet liegt, MmMit der der Geschichtsablauf Aaus der kirchenpoliti-

en Dıimension heraus verstanden wird Keımme ernsthafte Da.rstgllu'ng, se1 der
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te und A150 Literarische
Kirchen-, se1 €es der Dogmengeschichte jener Epoche annn sıch leisten, eıner Aus-
einandersetzung miıt diesem Entwurf, der zudem W1€ jede Schwartz’sche Arbeiıt eın
Musterbeispiel sOuveraner Quellenbeherrschung, methodischer Sauberkeit und dar-
stellerischer Pragnanz 1St, Aaus dem Wege gehen. Die dritte Stelle 159 des
vorliegenden Bandes nımmt die grundlegende Untersuchun ber „Die anones-
sammlungen der alten Reichskirche“ (aus Zeitschr. Sav.-Stı un Rechtsgesch. 56,
kan Abt 2 9 eiın.”* Der Abdruck dieser Klärung des Wachstums, der Eıgen-

und der kırchengeschichtlichen und kirchenpolitischen Hıntergründe der ersten
Kanonessammlungen (ım Osten bis Chalkedon, 1im Westen bıs Dionysıus Ex1guus),
der 1n einer Sammlung W1e der vorliegenden schlechterdings nicht unterbleiben konn-
LG ISt Uumso mehr begrüßen, als die 1n dieser Arbeit erzielten Ergebnisse kırchen- d  4 7E  w u
veschichtlich bisher kaum nutzbar gemacht worden sind.

Wenn die auf den etzten Seiten des Bandes 379 stehende Bibliographie
Schwartz (eine berichtigte un erganzte Fassung des Rehm’schen Verzeichnisses)
deuten soll, da{ß die Reihe der gesammelten chrıften miıt dem vierten Band Z.U) Ab-

lufß sgekommen 1st, wird iINan das ach einer uch 1Ur flüchtigen Durchsjcht eben
dieser Bibliographie allerdings L11LUTr bedauern können.

Siegburg aSchäferdiek

Ea —n D Introduzione, ' apparatı, traduzione COMMENTLO
CUra di O, O.5.B Biblioteca die Studi Superior1

X! Sez10ne: Scrittori cristlan] gzrecC1 latını). Florenz (La Nuova talıa)
1958 GCIX 281 Lıit. 3500.—
Unter den zahlreichen Regelausgaben der etzten Jahre kommt diesem stattlichen

Band der Studi Superi0r1 besondere Aktualıität Zum erstenmal steht eıne reich
kommentierte Ausgabe der Regula Benedicti (RB) Sanz 1M Zeichen der Magıster-
debatte. Eın solches Unternehmen könnte für die Regelforschung sehr fruchtbringend
Se1N, WEeNn möglıch ware, von der erwıesenen Priorität der Regula Magıstrı (R.M)
als sicherer Grundlage ausgehend die historischen Voraussetzungen und die lıterarı-
sche Entstehung; die Form, den Inhalt und den (Greist der Benediktinerregel LNCUu
durchforschen. ber diese Grundlage tfehlt noch, und 1St enn die Einleitung nıcht

sehr eın Beitrag ZU tieferen Verständnis der als eine yzrofßangelegte Argumen-
tatıon für ihre Abhängigkeit, un der Kommentar 1St. ıcht eine VO  - der her
geförderte Interpretation einzelnen Stellen der R' 9 sondern eın detaillierter
Nachweis des Wertes der Magisterregel. Dem Regeltext selbst kommt 1n diesem
Rahmen edi lıch die Bedeutung einer unentbehrlichen Diskussionsgrundlage In
der Magıster rage 411 der Vf£. keine Cu«"_ Theorie bieten, sondern begnügt S1 MIt
der Sammlung und Sichtung des bereits Bekannten (p In diesen Grenzen 1St
die Arbeit eine Sanz vorzügliche.

Nach einer Biblıographie Z.U) Ma isterproblem (p. XI—X VILI), in der
kaum der Ergäanzung der Korrektur edarf (p. AV mu{ heißen: DPerez
de Urbel Hıspanıa I und I7 Z un 1mMm Conspectus Siglorum: Traube
Abh Bayer. Akad Wıss. XN 23 begınnt die Eın LU mMit einer ausführ- — A WE —
lıchen Darstellung der Geschichte des Magisterstreites (p:. A1XA—XXAÄN). Das
zweıte Kapitel, exXt und Sprache (p XXII—XLI), verteidigt mıt u Recht
aber karger Argumentation die Entstehung der 1m Jh gegen die 'These Fro-
SCIs und die Verläßlichkeit des Sangallensıis 914 (A) die Abwertungsversuche
Parıngers. Sodann emonstriert der Vft der Verwendung der Ausdrücke magıster,
discıpulus, operarıus, monachus,; Deyus un OM1INUS die sprachliche und stili-
stische Geschlossenheit der Magisterregel un die Diskontinuität der Unter

Anmerkungsweise se1 auf eın stehen ebliebenes, ber leicht berichtigefides
Versehen hingewiesen: 185, MUuU: es eißen: der dritte SC banon. Bası-
Liusbrief SYT. Fassung ] enthält NUuUr Can. 51—55 des dritten /nicht ersten / yriech!-
schen“.


